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Abermals ein InquWonsschreilicn des aargau'schen

katholischen Kirchenraths.

^ Mit schmerzlichen Gefühlen eröffnen wir heute

die Spalten der Kirchenzeitnng, denn wir haben die trau-

rige Pflicht, ein Aktenstück zu veröffentlichen, welches das

Herz des Hochw. Bischofs, der Geistlichkeit und des kath.

Volks in- und außerhalb dem Aargan tief betrüben wird,
indem es eine die kirchliche Freiheit verletzende, das kath.

Andachtsgefühl störende Maßregelung einer weltlichen
Behörde gegen die marianische Maiandacht enthält. Das

Schreiben lautet wörtlich:
Aarau, den 24. September 1867.

Der katholische Kirchenrath des Kautons Aargau
an

die Tit. Dekanate und Stiftvorstände.
Nach zuverläßigen und mehrfach zugekommenen Mit-

theilnngen scheinen die s. g. marianische» M ai an-
dachten auch in einigen Gegenden unseres Kantons ein-

geführt worden zu sein, ohne daß dießfalls irgendwelche

kirchliche oder andere Autorisation eingeholt oder ertheilt
worden wäre.

Da wir aber nach gesetzlicher Pflicht dergleichen Er-
scheinnngen nicht unbeachtet lassen dürfen, so haben wir
den Gegenstand einer nähern Prüfung unterstellt und ge-

funden, daß die Einführung dieser Svnderandachten in der

Zeit, wo sie abgehalten werden, neben den vielen andern

von der Kirche eingeführten Festen und Andachten durchaus

kein Bedürfniß seien; daß sie bereits hie und da zur Stif-
tnng von Mißtrauen und Verkleinerung unter geistlichen

Anitsbrüdern gedient haben und daß sie endlich einem ge-

wissen Separatismus offenbar Vorschub leisten, der mit
dem Geiste und kirchlichen Leben des Katholicismus im

Widerspruche steht, und von welchem unsere Kirche im Hin-
blicke auf andcrwärtige bedauerliche Erscheinungen nach

Kräften bewahrt bleiben soll.

Wir beauftragen Sie demnach, in Ihrem Kapitel auf

angemessene Weise mit Nachdruck dahinzuwirken, namentlich

durch das Mittel amtsbrüderlicher Ermahnung und Ver-

ständiguug, daß die gedachten außerordentlichen Andachten

künftig unterbleiben, wogegen der Pflege und Hebung des

allgemeinen öffentlichen Gottesdienstes und des christlichen

Unterrichtes desto mehr Fürsorge und Aufmerksamkeit zu-

gewendet werden mag.
Der Präsident:

(Lix.) A. Keller.
Der Sekretär:

(LiZ.) Wieland.
Dieses Aktenstück, welches sich ebenmäßig dem Jnqui-

sitivnsschreiben gegen den Verein der hl. Kindheit anschließt,

richtet sich selbst und wir können uns daher heute einer

einläßlichen Erklärung seines Inhalts enthalten. Nur eine

Bemerkung erlauben wir uns.

Die Ausbreitung der mariauischcn Maiandacht im Bis-
thum Basel ist vorzüglich das Werk unsers seligen Bi-
schofs Josef Anton, welcher diese Andacht nicht nur
bei jedem Anlaß beförderte, sondern sich selbst dabei be-

theiligte und jedes Jahr in Solothurn mit besonderer Vor-
liebe die Ehrenpredigt hielt. Auch der gegenwärtige Hochw.

Bischof Carl hat die Beförderung der Maiandacht sich

zu Herzen genommen und nach dem Beispiele seines Vor-
gängers alljährlich durch eine salbungsvolle Ansprache bei

der Eröffnung oder Schließung der Maiandacht und durch

Ertheilung des bischöflichen Segens mitgewirkt. Noch mehr!
Als im letzten Jahr einige Pfarrer des aargau'schen Ka-

pitels Negensberg die Maiandacht in ihren Gemeinden ein-

zuführen wünschten und der Hochw. Dekan dieses Kapckels

die daherige Anzeige bei dem bischöflichen Ordinariate machte,

da bezeugte Se. Gn. Bischof Carl smit Schreiben vom

3. Mai 1857) seine Freude über die Einführung der

Maiandacht und sprach seine Zustimmung ans, indem er

einige Winke über deren Abhaltung damit verband. Und

nun tritt der aargau'sche katholische Kirchenrath
mit obigem Jnquisitionsschreiben gegen die Maiandacht auf,

seine Vorwürfe und Rügen treffen daher offenbar selbst den

Hochw. Bischof Carl und seinen seligen Vorgänger Jo-
sef Anton und nuterbreiten der Geistlichkeit und dem

Volke des kath. Aargau's die traurige Frage: ob der Mchos

oder der aargau'sche KirchtNrath besser wisse, was katholisch

und kirchlich sei?
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Hätte der aargau'sche Kirchenrath, bevvr er obiges

Schreiben erließ, sich zuerst bei dem bischöflichen Ordina-
riate erkundigt, so hätte er wahrscheinlich sich und der Geist-

lickkeit manches Unangenehme erspart.*)

Luzeruer Dekrets-Entwurf v«iàa barmherzige

Ordensschwestern.

>-> V Wjx j,, allen Ländern, so machte sich seit einiger

Zeit auch in der Schweiz und namentlich in Lnzern mehr

und mehr das Bedürfniß fühlbar, Armen- und Waifenan-

stalten der liebevollen Pflege „barmherziger Schwestern"

anzuvertrauen. Theodostanische und Baldegger-Schwestern

wurden zu diesem Zwecke bereits in mehrere Armen- und

Waisenhäuser des Kts. Luzern und zwar als Dienst-
Personen und nicht als K orp o ra t i o n en berufen. Die

Einführung geschah — so viel uns bekannt — einfach durch

die Eigenthümer und Verwalter der betreffenden Häuser

ohne Zuthun der Staatsbehörden.

Gegenwärtig scheint nun der Staat im Kt. Luzern

auch diese Regung des kirchlichen Lebens von staatswegen
rcglementiren zu wollen, bereits ist vom betreffenden De-

parlement folgendes Dekret entworfen worden:

Wir Schultheiß und Regierungsrath des Kts. Luzern,
mit Hinsicht auf die Thatsache, daß Personen, welche geist-

lichen Korporationen und Orden angehören, die im Kt.

Luzern nicht anerkannt sind, an Armen- und Unterrichts-

ansteckten im Kanton ohne Bewilligung der Landesregierung

angestellt sich befinden;

In Betrachtung der §§ 3 und 63 der Kantonsverfas-

sung, des § 5 des Erziehungsgesetzes und des § 5 des

Gesetzes über das Armenwesen

*) Im Aargau soll das Gerücht gehen, daß obige Maßregelung

gegen die Maiandacht durch einen katholischen Geistlichen
provocirt und durch die geistlichen Mitglieder des Kirchenrathts
bevorwortet worden sei, auch verbreitet der „Schweizerbote" das

Gerücht, daß „der größere Theil der katholischen Geistlichkeit

des Frickthals über das neue Jubiläum die Achsel zucke":
— so lange für solche Anschuldigungen nicht bestimmte Beweise

angeführt werden können, müssen wir zur Ehre des aargauischen

Klerus gegen solche Gerüchte protcstiren. Bei diesem Anlasse ha-
bcn wir aucb dem „Schweizerboten" zu bemerken, daß die „Kir-
chenzeitung" gar nicht geneigt ist, „den geistlichen Mitgliedern des

„aargau'schen Kirchenraths swie er sagt) einen Scheiterhaufen zu

„bereiten;" im Gegentheil, die Winke, zu welchen wir uns seit

einiger Zeit verpflichtet fühlten, hatten zum Zwecke, die geistli-
chen Kirchenräthe aufmerksam auf ihre Stellung zumachen, damit

diese nicht für sie und für die Kirche zum bittern Leidenskelche

werde. Die Redaktion.

beschließen:

Die Jesuiten und ihre affiliirten Orden dürfen unter

keiner Form mehr im Kt. Luzern eingeführt werden (§ 3

Abschn. 2 der Staatsverfassung).
8 2.

Personen, die andern im Kt. Luzern nicht anerkannten

geistlichen Korporationen oder Orden angehören, dürfen

hinfort nur mit Bewilligung der Regierung an hiesigen

Armen- und Privatunterrichtsanstalten angestellt werden.

8 3.

Diese Vorschrift bezieht sich sowohl auf diejenigen Per-

sonen, welche an solchen Anstalten bereits angestellt sind,

als auch auf diejenige», welche an solchen in Zukunft an-

gestellt werden möchten.

Es haben daher diejenigen Behörden, welche solche Or-
denspersonen angestellt haben oder anzustellen wünschen,

hiefür die Bewilligung der Regierung einzuholen. — Der

Anstellung selbst hat bei Unterrichtsanstalten eine Prüfung
vorauszugehen.

8 4.

Die Regierung wird bei Prüfung solcher Begehren darauf

sehen, ob keine geeignete einheimische Kräfte zur Uebernahme

der betreffenden Anstalten sich bereit zeigen, und ob der

fremde Orden und seine Ordensregeln genügliche Gewähr

für eine religiös-sittliche Leitung und ökonomisch-tüchtige

Verwaltung der Anstalt darbieten.

8 ».

Anstalten, welchen solche fremde Ordenspersonen vor«

stehen, sind der Aufsicht der zuständigen Landesbehörde in

dem Sinn unterworfen, daß letztern das Recht gewahrt

bleibt, wenn sie mit dem Wirken der Angestellten nicht zu-

frieden sind, dieselben ohne weiters wieder von der Anstalt

zu entfernen.

Dieses Recht soll in den abzuschließenden Anstellungs-

Verträgen jeweilen ausdrücklich vorbehalten werden.

8 6.

Der Regierungsrath kann eine einmal ertheilte Bewil-

ligung zur Anstellung aus ihm zureichenden Gründen wieder

zurückziehen.

Dieser Dekrets-Vorschlag verdient die volle Aufmerk-

samkeit der Hochw. Geistlichkeit, der Gemeinden und des

Volkes des Kts. Luzern. Es mag sein, daß damit nichts

anderes, als eine definitive Regulirung der gegenwärtigen

Zustände bezweckt wird, allein grundsätzlich scheint unS

der vorliegende Entwurf wesentlich fehlerhaft zu sein? Nach

unserer Ansicht spricht derselbe nicht klar aus, was er un-

ter fremden Orden versteht. Wird eine Luzernerin oder

Schweizerin, welche z. B. in den Orden des Theodos

tritt, deßwegen fremd? Hört sie auf, Schweizerin zv
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sein? Sodann verwechselt der Entwurf jedenfalls die indivi-
duelle Anstellung einiger barmherzigen Schwestern als Dienst-
Personen in einem Waisenhaus mit der Einführung einer

Korporation; allerdings mag eine Kongregation der Staats-
anerkennung bedürfen, um als Korporation z. B. Liegen-
schaften zu erwerben, allein etwas ganz anderes ist es,

wenn eine wohlthätige Anstalt einige Weibspersonen als

Dienstmägde anstellt, dafür bedarf es wahrlich nach der

neuen Bundes-Urkunde und dem natürlichen Menschen-

recht nichts anders, als eines Heimathscheins und Leumund-

Zeugnisses, mögen nun die betreffenden Frauenspersonen

verheirathet oder ledig, in Kutte und Schleier oder in Hut
und Mantel einhergehen, aus dem Kt. Luzern oder aus

einem andern Kanton der Schweiz gebürtig sein. Sollten
die Armen- und Erziehungsgesetze des Kts. Luzern mit den

Bundes-Vorschriften über freie Niederlassung nicht
im Einklänge stehen, so müssen diese Kantonalgesetze
geändert und mit den Bundesgesetzen in Einklang gebracht

werden, das „freie Niederlassunzsrecht" darf auch gegen-

über den Ordensschwestern nicht beschränkt werden. In
nicht minderem Widerspruch mit den Nechtsgrundsätzen scheint

uns ferner die rückwirkende und stets rückrufbare
Kraft zu stehen, welche diesem Dekret beigelegt werden will.

Der ganze Dekrets-Entwurf trägt überhaupt viel zu

sehr das Gepräge aristokratischer Regiererei in
Kirchensachen; möchte die Bureaukratie in unsern demokra-

tischen Gemeinwesen mehr Herz und Gefühl für die leidende

Menschheit haben und den Armen die wohlthätige Pflege

der „barmherzigen Schwestern" statt erschweren vielmehr

erleichtern. An den geistlichen Kapiteln dürfte es sein, die

hohen Staatsbehörden über die wahre Sachlage aufzuklä-

ren; die Regierung könnte ihr hiefür nur dankbar sein.

Neueste Aktenstücke zur schweizerischen Aesniten-Iagd.

6° (Mitgeth.) Hannibal ante portas I — Der wohl-

wollende Leser mag es nachsichtig hinnehmen, wenn auch

eine Kirchenzeitung in den Ton der Ironie fällt. Alles

hat sein Maaß und selbst die ernsthaftesten Dinge können

in's Lächerliche überspringen. Kann doch selbst die „Ca-
«ettö àu Valais", sonst ein so bescheidenes und erbahres

Blatt, sich nicht enthalten, ihr Salz boshaft in eine Brühe

zu werfen, in welcher sich Herr Bundesrath Pioda die

Finger verbrannt.
Am 16. Oktober hat das eidgenössische Departement

des Innern (Hr. Pioda) mit der Begründung, daß er nach

dem bestimmten Auftrage des Bundesraths handle, an den

Staatsrath von Wal lis ein Amtsschreiben gerichtet,
des Inhalts, daß er sich im Fall sehe, über die Gegenwart

und die Thätigkeit des Jesuiten Burgstaller im Walliser-
lande Auskunft zu verlangen. Dann folgt eine lange Reihe

— litanie, sagt die „Ca-wtte" —- von zudringlichen Fra-

gen, auf welche der Bundesrath unumwundene Antwort
erwarte:

„Befindet sich besagter Uator wirklich im Wallis und

„seit wann? — Halten sich noch andere Individuen, die

„jenem Orden angehören oder angehört haben, auf Grund

„und Boden eures Kantons auf? — Hat?. Bnrgstaller
„eine Aufcnthalts-Erlaubniß von den Civilbehörden erhal-

„ten oder nicht? — An welchen Ortschaften hat er gepre-

„digt? — Was ist im Allgemeinen sein Betragen? —
„Trägt er das Ordenskleid?" — Bei dieser letzten und

schauerlichen Frage erstarrt dem Hrn. Bundesrath Pioda
die gewandte Hand; — nur noch mit sichtlich zitternder

Bewegung thut sie den Dienst der Unterzeichnung. —
Wir wissen es wohl, daß die Gesellschaft Jesu vom

freien Schweizerboden ausgeschlossen ist; — daß man aber

ein Individuum mit der Gesellschaft verwechsle,

das läßt sich nur ans Angst oder Haß erklären. Zudem

kam U. Burgstaller mit einem französischen Passe
nach dem Wallls. So hatte er vertragsgemäß den Schutz

der Behörden rechtlich anzusprechen, Niemand aber das

Recht, ihn zu fragen: „Bist du Jesuit oder nicht?" —
Von diesem Gesichtspunkt aus ertheilte der Staatsrath

von Sitten dem Anndesrath IN Dern die bündige Antwort:
„Nicht ohne Verwunderung haben wir aus euerm amt-

„lichen Schreiben vom 16. des laufenden Oktobers ersehen,

„daß ihr von uns über die Gegenwart, die Thätigkeit und

„das Betragen des Ehrw. U. Burgstaller im Wallis, auch

„über den Aufenthalt anderer Individuen, die dem Orden

„der Gesellschaft Jesu angehören oder angehört haben, aus

„unserm Kanton Auskunft verlanget. — Wir haben in Er-
„wiederung die Ehre, Euch zu versichern, daß die Bestim-

„mungen des Art. 58 der eidg. Constitution, die Aufnahme

„des Jesuiten-Ordens betreffend, bei uns im Wallis eben

„so, wie in den übrigen Kantonen, Berücksichtigung und

„Vollziehung finden. Uebrigens findet der Staatsrath im

„erwähnten Artikel keinen Grund, Nachspürungen über die

„Gegenwart vereinzelter Glieder des Ordens zu rechtferti-

„gen, und sieht sich folglich außer Stand, Euch die ver«

„langten Ausschlüsse zu ertheilen."

Si on, am 22. Oktober 1857.

(Folgen die Unterschriften.)

-j- Nekrologie schweizerischer Katholiken.

>-> «- (XVU.) (Mitgeth.) k. Lucius Keller, gewesener

Kapuzincr-NrovinM. u. Lucius wurde im Jahre 1810
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zu Trimmis im Kt. Bünden geboren. Derselbe mochte seine

Studien in Cbur und trat nach sehr gut absolvirtem Gym-
nasium 1826 in das Noviziat des Kapuziner Ordens zu

Svlothnrn ein. Anno 1831 wnrde er nach Dorn ach

versetzt, kam aber schon als Diakon wieder nach Solo-?
thnrn zurück und wnrde Stiftsprediger. Er besaß env
schiedene Anlagen als Kanzelredner.

Anno 1835 wurde der Selige in gleicher Eigenschaft

»ach Baden im Aargau versetzt, wo er bis zur Kloster-

Aufhebung Anno 1841 — von allen Radikalen und Cvn-

servativen gleich geachtet nnd geliebt — segensreich wirkte.

Angegangen, den Ordeushablt auszuziehen nnd als Welt-

Priester in Baden zu bleiben, lehnte er dieß Ansinnen nn-

bedingt ab: „Kapuziner wollte ich werden, das will
ich auch bleiben bis zu meinem Tode" — war seine Antwort.

Er wnrde sodann nach Chnr versetzt, kam im Herbst

1841 nach Schwyz als Prediger, ward 1842 Guardian

daselbst, schied 1845 unter allgemeinem Bedauern, um

nach Zug überzusiedeln, wo er abwechselnd als Guardian
und Vikar nnd beständig als Prediger weilte bis zum Jahr
1854. Bei seiner Entfernung von Zug ward ihm die all-

gemeine Theilnahme nnd Anhänglichkeit ans die glänzendste

Weise kundgegeben.

Annv 1851 wurde er als Definitvr in die höhere Lei-

tung der Provinz- A n g e l e g en h e i t e n eingeführt. 1854

berief ihn das allgemeine Vertrauen zur obersten Leitung

derselben nnd er hat dasselbe in der vollkommensten Weise

gerechtfertigt. Das ihm beim Kapitel 1857 vom gegen-

wärtigen Provinzial gespendete Lob von väterlicher Liebe-

von Klugheit und Weisheit in jeglicher Beziehung ward

und wird von Allen, die ihn kannten, nnbevingt unter-

zeichnet. Als Provinzial übernahm er Anno 1855 zeitwei-

lig die durch Todfall erledigte Kanzel m der Kathedratkirche

zu Svlothnrn und hielt die Fastenpredigren mit einem an-

ßerordentlichen Erfolg.*)
Nach dem Kapitel sollte er als Vikar nnd Prediger in

Lnzern wirken; durch einige Predigten, die er daselbst

gehalten, hatten ihm schon das allgemeine Zutrauen erworben.

Er sollte jedoch nach höherem Rathschinsse seine Lauf-

bahn bald vollenden.

Schon längere Zeit fühlte er starke Beengung ans der

Brust, welche ihm das Anstrengende in der Rede wie im

Gehen sehr erschwerte. Den 25. früh halb 4 Uhr hatte

èr sich vom Lager erhoben, um sodann nach Gewohnheit

zum Beichthören in die Kirche zu gehen. Nachdem er sich

gewaschen, fühlte er einen Beengnngsanfall, setzte sich bei m

*) Die Einwohnerschaft Solothurns machte dem scheidenden Prediger
ein nicht unbedeutendes Geschenk. Lucius nahm dasselbe an,

vertheilte es aber sofort (wie wir bestimmt wissen) an zwei Wohl-

thätigkeitsanstalten: so handelt die christliche Chantas.

Ofen nieder, und endete daselbst plötzlich sein verdienstrei-

ches Leben.

Provinz und Kloster haben an ihm einen sehr

schweren Verlurst erlitten. Er war überall geachtet und

geliebt; er scheute keme Arbeit und Anstrengung; er för-
derte und schützte Alles, was zum Wohle des Ordens,

zum Nutzen des Volkes, zur Verherrlichung Gottes und

seiner hl. Kirche gereichen konnte. Die zahlreiche Theilnahme
der Ordensbrüder bei seiner Beerdigung, sowie die allge-

mein sich kundgebende Traner in der ganzen Provinz bei

Kenntnißnahme von seinem Hinscheiden bewiesen, wie sehr

seine Mitbrüder fühlten, was sie durch seinen allzufrühen

Tod verloren. R. I. v.

Wochen-Chronik. LuM« «nd Einsudà
Strabo nnd vr. Faust. Seit Jahren ist mit dem

Jahresbericht der Erziehungsanstalt in Einsàln ein Pro-

grnmm erschienen, das irgend einen wichtigen und interest

santen Punkt der Erziehung oder Wissenschaft in ansge-

zeichnete? Weise besprach und darstellte. So erschien mit

dem Jahresbericht von 1852 eine Abhandlung über die

„wahre und die falsche Einheit in der Philosophie", im

Jahre 1354 „Italien und die neuere Kunst." Dieses Jahr

enthält der Bericht eine ausgezeichnete Abhandlung: „Wie
man vor 1666 Jahren lehrte nnd lernte, dargestellt cm

einem Zeitgenossen des heiligen Meinhard: Walafried
Strabo." Diese zeigt auf das Klarste, daß das Mittel-
alter nicht eine so finstere Zeit war, wie oft tonangebende

Schreier, welche von Wissenschaft, Kunst und Religion des

Mittelalters gerade so viel verstehen, als sie haben, markt-

schreierisch ausgeben und dadurch meinen, der Kirche und

den Klöstern einen Hieb zu versetzen, aber eigentlich nur

von ihrer eigenen Ignoranz Zeugniß geben. Einsiedeln

zeigt hiednrch, wie seine Lehranstalt eben eine katholische

Erziehungsanstalt ist, in welcher Erziehung und Unterricht,

Religion und Wissenschaft in schönster Harmonie stehen.

Auch Llljtrn hat seit zwei Jahren angefangen, dem Katalog

eine Abhandlung beizugebeu, dieses Jahr : G ö t h e ' s F aust,

Fragment, von Hrn. vr. Ernst Großbach, Professor.

Nach unserer bescheidenen Ansicht hätte zur Empfehlung der

Luzerner-Lehranstalt kenn unglücklicheres Thema gewählt

werden können. Das kath. Schweizervvlk und die Studi-

renden von wensa monsW werden beglückt mit einer neuen

Ansicht über Göthe's Faust, worüber die Gelehrtesten gc-

stehen, sie verstehen nichts davon. Soll Gothe unsere I»'
gend Philosophie lehren:

„Der Satan ist schon lange in's Fabelbuch geschrieben,
„Allein die Menschen sind nicht besser d'rum,
„Den Bösen sind wir los, die Bösen sind geblieben."

Schöne Philosophie für katholische Jünglinge!
(Siehe Beiblatt Nr. 44.)



Beiblatt zu Nr. 45 der Schweizerischen Kirchenzeitung 1857.

^ V Nri. Hospenthal. Hier wurde während der

letztverflossenen Woche von den Ehrw. Vätern Kapuzinern

Theodosius und Justus eine achttägige Mis-
si on gehalten, alter Stiftung gemäß. Nicht nur alle Be-

wohuer des gesammteii Ursernthales, sondern auch

viele aus den nächsten Ortschaften des Bezirks Uri hvrchren

mit der gespanntesten Aufmerksamkeit den Vorträgen beider

Väter. (Ein interessanter Bericht über diese heil. Mission

folgt in nächster Nummer.)

^ A Tksji». Dk Bundesrarb hat sich dieser Tage mit

der Lostrennung Tessins und des Puschlavs von den öfter-

reichischen Bisthumern befaßt. Dem Vernehmen nach Wal-

tete in der Behörde eine ziemlich einläßliche Diskussion

über die Angelegenheit. Sie wurde veranlaßt durch ein

von Monsiguvre Bvvieri aus Martinach datirtes Schrei-

ben, wodurch er eine nähere Beantwortung der bundes-

räthlichen Zuschrift, in welcher der päpstliche Stuhl um

seine Entschließung in der Sache, Aufstellung eines Gene-

ralvikars und weitere Unterhandlung bezüglich auf die künf-

tige Stellung der abgetrennten Theile und die Tempora-

lienfrage ersucht wurde, in Aussicht stellt, sobald er nach

seiner ordentlichen Residenz zurückgekehrt sein werde. Der

Nuntius erklärt die späte Beantwortung durch die lange

Abwesenheit des hl. Vaters von Rom, welche die BeHand-

lung der Angelegenheit verzögern müsse. Der Bundes-

rath hat für einmal beschlossen, die verheißene Antwort

abzuwarten und sich mittlerweile ein historisches und staats-

kirchenrechtliches Gutachten über die vorwürfige Materie

anfertigen zu lassen. Vor die nächste Bundesversammlung

wird die Sache in keinem Falle gelangen

—I WMs. Sitten. (Brief.) Allerheiligen. Heute

hatte sich die kiesige Kathedralkirche einer besondern Ehre

zu erfreuen. Der päpstliche Geschäftsträger in der Schweiz,

Monsg. Bvvieri, der seit einigen Tagen in unsern Mauern

weilt, wohnte dem feierlichen Pvntifikalamte bei; der Hw-

A ni cet, Provinzial der Kapuziner, hielt die Predigt.

Er hat den Ruf als vortrefflicher Kanzelredner vollkommen

gerechtfertigt. In einem glanzvollen und warmen Vortrage

über die Worte des gekrönten Sängers: „Das Licht ist dem

Gerechten aufgegangen, und denen die geraden Herzens

sind, die Freude," ha: er die zwei praktischen Fragen be-

antwortet: Was hat die Heiligen groß vvr Gott und den

Menschen und glücklich gemacht in der Zeit und in der

Ewigkeit? Die Behaudelung drehte sich um die folgen-

den Punkte: Groß, wahrhaft groß ist der, ddr seine hohe

Bestimmung erfaßt, seine Aufgabe in der ihm angewiesenen

Stellung gewissenhaft löst und durch Werke der Liebe um

seine Mitmenschen sich verdient macht. Hieraus ergibt sich

ein ruhiges, segensvolles Bewußtsein erfüllter Pflicht, in«

niger Vereinigung mit Gott, und daher die Hoffnung der

Belohnung und Verherrlichung nach diesem Leben, das ein

Augenblick ist. Der Ehrw. Geistesmann kennt das mensch-

liche Herz und versteht die Sprache des Herzens, die Spache

der Liebe, ohnedem evangelischen Ernste.im Mindesten zu

vergeben. Man darf dem Ehrw. Orden Glück wünschen,

der einen so verdienstvollen und seeleneifrigen Mann an

seiner Spitze hat, unter dessen Leitung sein Wirken im
lieben Schweizerland gewiß die schönsten Geistesfrüchte her-

vorbringen wird. —
Fmbllrg. Der gregorianische Gesang, auf seine

ursprüngliche Reinheit zurückgeführt, findet immer weitere

Verbreitung. Er ist auch im Seminarium von Freiburg^
vorgeschrieben worden.

>-l LlI)Ml. (Brief v. P) Unsere Regierung hat wie-
der einmal viel Theologie zu treiben. 1) Sie will ein

Gesetz erlassen über die Niederlassung von Ordenspersonen
im Kt. Luzern, die Ordensschwestern sollen in Zukunft

ganz von der Negierungsgnade abdangen, in Betreff der

Anstellung, Duldung an der betreffenden Anstalt zc., »à

nutum rogiminis, wie man zu sagen pflegt. Die betreffende

Gemeinde darf nur zahlen und gehorchen. 2) Sie will
einen Gcsetzesvvrschlag in Betreff eines vierten Kurses der

Theologie bringen, sie will die Theologen stets nnter den

Augen haben und sie nicht in auswärtige Seminarien ent-

lassen, sie will die Studirendeu nicht blos am Gymnasium,

Lyceum und an der Theologie durch ihre angestellten Pro-
fessoren unterrichten und erziehen lassen und selbst beauf-

sichtigen, was anderswo die Bischöfe thun, sondern sie

will auch die Ordinandi in das Priesterthum durch ein

selbstgemachtes Seminar einführen, damit nicht irgendwo

ultramontauer Staub sich an die Theologe» ansetze/ 3) Die
Protestanten in Luzern verlangen eine große Kirche, die

ihnen allein oder zur Mitbenützung überlassen würde; die

Regierung hat einen schweren Stand; sie hat über keine

Kirche zu verfügen, da sie der Stadt gehören, und dürfte
dieses auch sonst nicht, weil das kath. Volk seine Kirchen

für sich gebaut hat und selbst benützen will und weil die

Katholiken ja anderswo, wie in Bern, Genf, Lausanne ic.,

ihre Kirchen auch selbst bauen müssen.

V Dastl. Der G roßeR alh von Basel hat auf

den Antrag seiner Regierung für Erweiterung der dortigen

katholischen Kirche 90,000 Fr. bewilligt.

— S Aargau. Da die Kirchenzeitung zu oft über die

aarganischcn Zustände klagen muß, so freut fie sich um so

mehr, wenn sie Befriedigendes melden kann, was heute

mit Folgendem der Fall ist. Bei dem Bezüge der Staats-

steuer haben einzelne Fraueuklöstcr des Kantons außer dem

ihnen vom Großen Rathe verfassungsmäßig auferlegten
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Beitrage an die Staatsansgaben noch die gewöhnliche

Staatssteuer bezahlen müssen. Auf den dießfalls erstatte-

ten Bericht der Finanzdirektivn hat nun der Regierungs-

rath solches unbillig gefunden und beschlossen, beim Gro-
ßen Rathe darauf anzutragen, daß der jährliche Beitrag
der Klöster in denjenigen Jahren, wo eine Staatssteuer

bezogen wird, nach Maßgabe der letztern ermäßigt werde.

Thurgau. Cou session elle Mischung. Die

gewaltsame Verschmelzung ceformirter und katholischer Schu-

leu geht minder vorwärts. Alle Rekurse katholischer Schul-

vvrsteherschaften werden abgewiesen, alle Bitten katholi-

scher Hausväter bleiben unberücksichtigt. Letztere müssen

jetzt an vielen Orten ihre Kinder in eine reformirte Schule

schicken und Schulgeld und Schulansäßentaxe bezahlen, wäh-

rend sie früher dieselben in eine katholische Freischule schi-

cken konnten. Mehrere katholische Schulen sind ganz auf-

gehoben, und ihre Fonds mit den Fonds reformirter Schul-

gemeinden vereinigt worden. Nach dem Bericht der Schwyz.-

Ztg. herrscht über solche Verfügungen des Erziehuugsraths

großer Unwille unter dem katholischen Volke.

^ V Neuestes. (Brief.) Aus dem Kt. TcsstN erfahren

wir, daß die h. Negierung Gemeinden und Bürger, welche

dem Hochw. Erzbtschof von Mailand während seiner jüng-

sten Firmreise Ehrenbezeugungen erwiesen haben — mit

Geldstrafe» dklcgt j die bereits verhängten Bußen übersteigen

schon die Summe von Fr. (Näheres in nächster

Nummer.)

Fraokreich. Paris. Die schönen und schön gelegenen

Kirchhöfe von Paris waren auch dießmal am Allerseelentag

oder am Vorabend von drei- bis viermal hunderttausend

Menschen besucht.

Memorial des Stiftes Nheinau an Negiernngsrath und

Großen Rath des Kantons Zürich.
(Schluß von Nr. 43.*)

II.
Um auf den Eintritt einer erklecklichen Zahl jüngerer

geistiger Kräfte rechnen zu dürfen, ist aber auch erforder-

lich, daß unser Stift auch in seine» äußern Begebungen

so gestellt werde, wie es eine ehrenwerthe Genossenschaft

gebildeter Männer erwarten darf. Wir meinen wesentlich

die freie Verwaltung unseres Stiftvermögens.
Das Ungeschmälerte Recht der Verwaltung des eigenen

Vermögens gehört zu den ersten Attributen jeder genossen-

*) Das Memorial ist vom Großen Räch deS Kts. Zürich erheblich

erklärt und dem Rezierunzsrath zur Begutachtung übersandt worden.

schaftlichen Einigung. Eine stattliche Bevormundung er-

scheint auch hier, zumal in einer Republic!, als eine grelle
Anomalie. Dabei sind wir jedoch weit entfernt, dem

Staate ein Oberaufsichtsrecht über unsere Administration

zu bestreiten. Allein dasselbe wird sich bei richtiger An-

Wendung wesentlich auf die Sorge für Erhaltung des Stamm-
kapitals und für treue Rechnungsführung im Allgemeinen

beschränken müssen. Eine Einmischung in den innern Hans-
halt und eine Veröffentlichung des Details seiner Bedürf-
nisse und Auslagen geht gewiß über das Maaß eines hö-

Hern staatlichen Interesses. Ans diesem Grunde vermögen

wir nicht zu begreifen, daß es sich rechtfertigt, unsere Ver-

waltnng zunächst dem hohen Finanzrathc unterzuordnen,
die Verwaltuugsweise von denselben festsetzen zu lassen und

demselben die a ll g em ein e Kompetenz zuzutheilen, direkte

Verwaltnugsverfiigungen möglicher Weise mit Umgehen des

Konvents anzuordnen und auf Kosten des Stifts durch be-

sondere Abordnungen vollziehen zu lassen. All' dies wie-

derstreitet dem Rechte der Autonomie jeder Korporation.
Auch die jährliche Vorlage der spe zi fiz irt eu Jahres-
rechuung an den Großen Rath erscheint gewiß als kein Ge-

bot der Nothwendigkeit. Dagegen sind wir gerne bereit,

der hohen Regierung alljährlich die ökonomischen Resultate
des Rechnungsjahres, periodisch eine detaillirte Spezifikation
des Vermögeusbestandes einzureichen; mit gleicher Bereit-

Willigkeit werden wir auf Verlangen jederzeit allfälligen
Abordnungen des Regierungsrathes Einsicht in die Bücher

und die ganze Rechnungsführung gestatten. Wenn dann

zudem noch Abt und Konvent „für treue Verwaltung des

Stifts-Vermögens persönlich verantwortlich erklärt werden/
so wird gewiß jeder Grund zu befürchtender Gefährde be-

seitigt sein.

Die außerordentlichen Vorsichtsmaßregeln, die man in

Bezug auf die Verwaltung unsers Stiftes angeordnet hat,

sind ja auch gegenüber keiner andern Korporation für nöthig

erachtet worden. Wodurch sollten wir die für Ehreumän-

ner verletzende exzeptionelle Behandlung verschuldet haben?

Wir wissen es wahrlich nicht. Unsere Verwaltung ist noch

nie der Untreue beschuldigt worden, haushälterischen Sinn

hat man uns noch nie abgesprochen und auch die Anerken-

nung wird mau uns zugestehen müssen, daß auch das er-

forderliche Maaß von Einsicht und Fleiß uns nicht abgeht.

Mit dem frohen Gefühle guten Gewissens dürfen wir uns

darauf berufen, daß seit deni Bestände des unser Verwal-

tungsrecht beschränkenden Gesetzes keine Klage gegen un-

sere Administration geführt wurde. Trotz ungünstiger Zeit-

Verhältnisse, trotz Beschwernissen verschiedener Art haben

wir auch in den letzten Dezennien unser Vermögen geäuf-

net, und wenn einzelne Verluste oder ökonomische Einbu-

ßen erfolgten, und wenn hie und da z. B. bei Veräuße-
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rungen von Liegenschaften, bei damit in Verbindung ste-

henden Ablösungen von Pächterrechten ökonomisch gefehlt
worden ist, so geschah gerade dieß ohne unser Verschul-
den, ja in der Regel gegen unsern Wunsch und Willen.

Wir wollen, um nicht wehe zu thun, und weil wir im
Ganzen die l o y a l e Vollziehung des gegen uns erlassenen

Gesetzes vom Jahr 1836 gerne anerkennen, nicht weiter

excmpliren. Wir erlaubten uns diese leisen Andeutungen,
um Hochdenselben in überzeugender Weise darzuthun, daß

man die freie Verwaltung unsers Vermögens unter den

oben bezeichneten Cautelen, ohne Besorgniß und ohne jedes

Mißtrauen unserer treuen Sorge anvertrauen darf. Gut-
gemeinte Winke von höherer Behörde werden wir jederzeit
dankbar annehmen und uns auch nicht beklagen, wenn aus
dem Titel erwiesener unordentlicher oder schlechter Wirth-
schaft, die uns wieder zurückgegebene freie Administration,

zur wohlverdienten Strafe entzogen werden müßte.

Wenn wir nun nach der bisherigen Ausführung für
unser Stift die Oeffnung des Noviziats und die Zurück-
gäbe der freien Verwaltung über unser Vermögen von Jh-
rer Gerechtigkeitsliebe und Ihrer Grvßmuth erbitten, so

hören wir uns fragen: „Wozu all' dies? Ein Kloster ist

in unsrem Jahrhundert eine todte Stiftung; das Kloster-
Wesen ist unsrem Zeitgeist? abgestorben; ein gemeinnütziges

Wirken ist ihm fremd und unmöglich." Wir könnten dar-

auf erwidern, daß Einzelne darüber auf diese Weise

rechten können; daß im Ganzen aber die Unrichtigkeit
des Raisonnements und des darauf gebauten Schlusses that-
sächlich durch die Wirklichkeit widerlegt wird. ^Wir ver-

weisen auf die Tagesgcschichte. Ueberall regt sich der Geist

korporativer Einigung nicht bloß auf materiellem, sondern

auH auf geistigem und religiösem Felde; überall erhe-

ben sich sowohl neue als auch bereits bestehende klösterliche

Institute zu neuer löblicher Thätigkeit und überbieten sich

im gegenseitigen Wetteifer für die Zwecke christlicher Zivi-
lisation, für Wissenschaft und Erziehung, Armen- und Kran-

keupflege. Selbst in protestantischen Ländern entstehen un-
ter Betheiligung von Volk und Regierung analoge, den

Klöstern nachgebildete Institute. Warum sollte unser Stift
der Jetztzeit und der Zukunft thecknahmlos für immer ver-

loreu gehen

Wir könnten uns zwar darauf berufen daß die Stif-
tungsurkunde unserer Korporation, welche dem Lobe und

Verherrlichung Gottes und dem Seelenheile ihrer Mitgli-
der gewidmet ist, uns zu keiner eigentlich gemeinnützigen

Thätigkeit im gewöhnlichen Sinne des Wortes verpflichtet;
allein wir wissen, was wir unserer Lage, unserem Stifte^
und unserer eigenen persönlichen Ehre schuldig sind. Wir
sind weit entfernt, die Einkünfte unseres Sttftsvermögens
gemeinnütziger Verwendung und unsere persönlichen Kräfte

wohlthätiger Wirksamkeit entziehen zu wollen. Ist nach

dieser Richtung in den letzten Jahrzehnten auch gerade Be-
deutendes nicht geleistet worden, so liegt wahrlich die Haupt-
schuld nicht an uns und an unserm guten Willen. Einer
gedrückten, in ihrer Stellung zurückgesetzte», in ihrem Le-

bensnetv angegriffenen Korporation fehlt der Muth, die

Freudigkeit und die Energie der Arbeit. Gestatte man
uns die Aufnahme jüngerer, rüstiger Konventnalen, gönne

man uns die Rechte und die freie Bewegung jeder ehren-

haften Korporation, ehre man durch vertrauende Anerkcn-

nung unser williges Entgegenkommen, dann sind wir freu-

dig bereit, den letzten Rest unserer alternden Kräfte ge-

meinnützig zu verwenden und wir getrauen uns, im Verein

mit der zu erwartenden Nachhilfe neu eintretender Kon-
ventnalen Leistungen in Aussicht zu stellen, die billigen Er-
Wartungen entsprechen sollen.

Wir anerbieten zu diesem Zwecke, entweder

a) ein unteres Gymnasium oder eine Realschule zu er-

richten und gleichzeitig 1t) oder noch mehrern unbe-

Mittelteil Zöglingen auch unentgeldlich Kost und Logis

zu geben; oder

b) ein A r m e n - In stitut, resp, eine Ve r s o r g u n g s -

Anstalt für 25 — 36 presthafte oder übelmögende

Personen im Kloster unentgeldlich zu errichten und zu

unterhalten; oder

o) eine l a n d w i r th sch a ftlich e Armenschule zu gründen,

worin verwaiste oder vernachlässigte Knaben zur Ar-
beitsamkeit angehalten nud zu einem tüchtigen ländli-
chen Berufe herangezogen würden, — mit andern

Worten, ungefähr eine Anstalt zu errichten, wie sie

die sogenannte „ k a t h oli s ch e Bäch t elu - A n st alt "
werden soll. Will man uns selbst diese Anstalt anver-

trauen, so sind wir zu ihrer Uebernahme ebenso gerne
bereit.

Es versteht sich von selbst, daß die Bestimmung der

Einzeluheiten in der Ausführung Gegenstand näherer Be-

sprechuugeu mit unserem Stifte sein muß.

Sollte aber unsere eigene Bethätigung mit Mißtrauen
angesehen und vorgezogen werden wollen, unsere Mitwir-
kung bei Erstellung und Unterhaltung irgend einer der

genannten oder ähnlicher mit unserem Stiftscharakter zu

vereinbarenden Anstalten, z. B. Hebung und bessere Doti-'
rung der Pfarrei in Zürich — durch Entrichtung bestimm-

ter jährlicher Geldbeiträge in Anspruch zu nehmen, oder

vielleicht unsere thcilweise persönliche Mithilfe damit zu ver-

binden, so wird man uns auch dazu bereit finden.

Wir wollen nun gerne gewärtigen, welcher Aufnahme

unsere ernst und gut gemeinten Anerbietungen sich zu er-

freuen haben. Mit vollem Vertrauen zählen wir auf ihre

Billigkeit und Großmuth. Unser Stift ist die einzige ka-
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tholische Korporation des Kantons und der Kanton Zürich

gehört fast ganz der evangelischen Konfession an. Wir
sind gewiß, daß seine Behörden ihr numerisches Ueberge-

wicht nicht dazu gebrauchen werden, der einzigen katholn

schen Stiftung, deren Mitglieder still und harmlos sich ih-

rem geistlichen Berufe weihten und mit Nah' und Fern'

in freundlichem Frieden lebten, den Todesstoß zu versetzen

oder dieselbe in einer Lage zu belassen, welche in naher

Zeit ihre, nach der innersten Ueberzeugung der Unzeichne-

ten unverschuldete Auflösung nach sich ziehen muß.

Geben Sie, Tit., in Gewährung unseres inständigen

Bittgesuches ein Beispiel edler Toleranz. Edelnntth ver-
pflichtet dankbare Herzen." Wir werden dieß nie ver-

gessen, und uns daher um so mehr verpflichtet halten, uns

in Zukunft als um so treuere und dem Wvhle des Kantons

ergebene Bürger zu bewähren.

Indem wir Sie schließlich nochmals ersuchen, unsere

gegenwärtige Eingabe zur Grundlage Ihrer Berathungen

zu nehmen und dieselbe Ihren darauf bezüglichen Anträgen

an den hohen Großen Rath beizulegen, benützen wir diesen

Anlaß, Sie, Hochgeehrter Herr Präsident! Hochgeachtete

Herren Regierungsräthe unserer vollkommensten Hochachtung

zu versichern.

Rheinau, den 14. September 1857.

Abt und Konvent des Stiftes Rheinau.

Literatur.
Mß-^Sämmtl!che hier empfohlene Werke sind in der Scherer'schen

Buchhandlung in Solothurn zu haben.

V Das Dllch Tobias, übersetzt und erklärt von Dr.
F. H. Ntllsch, Privatdvcenr an der Universität Freiburg
hHerder, 1357.) Ter Herausgeber hat bereits durch seine

Erklärung des „Buches Barnch" sich als gründlicher, ka-

tholischer Exeget bewährt und diese seine neue Arbeit schließt
sich vortheilyaft an dieselbe an. Die Vulgata ist zum
Grunde des Werkes gelegt, die Einleitung erörtert den

Inhalt, das Historische, den Verfasser, die Grundsprache,
die Uebersetznngen und die Literatur des Buches Tobias.
Der lateinische Text und die deutsche Uebersetznng laufen
neben einander; die Erklärungen sind in zahlreichen, mit-
unter scharfsinnigen Note» eingerahmt. Das Werk des

Hrn. Neusch ist mit der Approbation des Hochw. Erzbischofs
von Freiburg erschienen und bedarf daher keiner weiteren
Empfehlung von unserer Seite.

Personal-Chronik. Ernennungen. sNidwalden.j Zum Pfarre?
von Buochs ist den lg. Oktober von der dortigen Kirchgemeinde ge'

wählt worden: der Hochw. Hr. Jvs. Würsch von Emmctten, Kaplan

zu St. Anton am Bürgen. — sFreiburg.j Hochw. Hr. Piller,
provisorischer Pfarrer in Bösingen, ist vom Hochwst. Bischof als Pro-
sessor der Theologie am Seminar ernannt worden; er tritt an die

Stelle des Hochw. Hrn. Wickl), erwählten Direktors des Collegiums
und des Pensionats. — Den 30. Oktober wählte der Staatsratb den

Hochw. Hrn. Abbs Bapst provisorisch als Professor der Philosophie.

— s Genf.j In Folge Uebereinkunft des Hochwst. Diözesan-Bischofs

und des Staatsraths des Kts. Genf wurde Hochw.Hr. Peter Blanc,
Abbs in Chêne, zum Gefängniß-Kaplan ernannt.

ch Todessall. sSchwyz.j Zu Maria-Einsiedeln starb Bonaven-
tura Herzog, 0. 8. L., von Schönenwerth, Kt. Solothurn.

Korrespondenz. Eine Einsendung über Priester-Exercitien,
sowie einige andere Korrespondenzen, Literaturberichte und ausländische

Nachrichten müssen aus Mangel an Raum verschoben werden.

Kirchliche öc literarische Anzeigen.

In der Herder'schen Verlagshandlung in Freiburg ist soeben er-
schienen und in der Scherer'schen Buchhandlung in Solothurn zu
haben:

Deutsches

Lese- und Bildungsbuch
für

kathol. höhere Töchterschulen und Pensionate,
zugleich eine Grundlage

für den Unterricht in der Muttersprache und in der

Literaturgeschichte.

Herausgegeben
von

F. Kellner,
Regicrungs- und Schulrath.

Preis Fr. 4. 50.

Approbation.
Das Uns vorgelegte

„Deutsche Lese- und B il d u n gs b n ch für
katholische höhere Töchterschulen und
P e n f i o n ate, v on Herrn Regier u u g s - u nd

Schulrarh L. Kellner"
erscheint Uns nach jeder Hinsicht so vorzüglich geeignet, in
den zarten jugendlichen Gemüthern Kenntniß und Liebe

der Religion zu fördern und den Sinn für das Göttliche,
Heilige und Reine zu wecken und zu pflegen, daß Wir nicht

anstehen, demselben Unsere vbcrhirUlche Genehmigung mit
dem sehnlichen Wunsche zu ertheilen. daß es recht bald i»
den Erziehungsanstalten für die weibliche Jugend Aufnahme
finden möchte.

Freiburg, den 16. September 1857.

(S.. 8.) gez. P Herman«,
Erzbischof.

In der Fr. Hurter'schen Buchhandlung in Schaffhausen erschien

soeben und ist in der Scherer'schen Buchhandlung in Solothurn
zu haben:

Helden und Heldinnen des christlichen Glaubens

und der christlichen Liebe aus dem Schweizer-

iand. Versuch einer schweizerischen Kirchengeschichte

in Lebensbildern. Von Gras Thevd. Schtrtk.
Eleg. geh. Preis Fr. 4. 50.

Verlag vcr Schcrer'schcn Buchhandlung. Druck von B. Schweudiman» in Solothurn.


	

